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Kreuzschule Minster, bauliche Erweiterung zur Dreiziigigkeit
- Baubeschluss -

Beratungsfolge

04.06.2020 Kommission zur Forderung der Inklusion von Menschen mit Be- Vorberatung

hinderungen

|09.06.2020  Ausschuss fiir Schule und Weiterbildung Vorberatung |
116.06.2020  Ausschuss fiir Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen Vorberatung |
|23.06.2020  Bezirksvertretung Miinster-Mitte Anhérung |
|24.06.2020  Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung |
|24.06.2020 Rat Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

|. Sachentscheidung:

1.

Die BaumalRRnahme Umbau und Erweiterung der Kreuzschule zur vollen Dreizugigkeit wird
nach den Planen des Architekturbiros Krych &Tombrock vom 07.04.2020 ausgefihrt.
(Anlage Entwurfsplanung 1.1-1.8).

Die Checkliste ,nachhaltiges Bauen®* wird zur Kenntnis genommen (Anlage 2). Die Gebaude-
leitlinien der Stadt Miinster sind berlcksichtigt.

Es wird eine Photovoltaikanlage, kombiniert mit einem extensiven Grundach auf dem Dach
der Grundschule installiert. (Anlage 3)

Die Checkliste ,Barrierefreiheit / Design flr alle® zur Berlcksichtigung der Belange von Men-
schen mit Behinderungen wird zur Kenntnis genommen (Anlage 4).

Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit dem Bau im II. Quartal 2021 begonnen wird und die
Fertigstellung voraussichtlich zum Schuljahr 2022/2023 erfolgt.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses und ge-
maf Kostenberechnung des Biiros Krych & Tombrock nach DIN 276 vom 28.04.20 Investiti-
onskosten in Hohe von rd. 8,4 Mio Euro als auch Folgekosten in Héhe von 382.420 € entste-
hen (Anlage 5 und Anlage 6).
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7. Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich die geschatzten Kosten zum Zeitpunkt des Errich-

tungsbeschlusses in Hohe von 6.087.000,00 € um ca. 2.250.000 € erhéhen.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Die 0.g. Sachentscheidung wird wie folgt finanziert:

Teilfinanzplan
Nr. Bezeichnung Haush.- | Betrag Alt | Betrag Neu Bemerkungen
Jahr € €
Produktgruppe 0301 | Leistungen far
Schulen
Investitions- 4840 | Erweiterung Kreuz-
maflnahmen schule
Auszahlung f. | bereit- 1.080.000 1.080.000
BaumalRnahme gestellt
2020 600.000 600.000
(VE) (400.000) (400.000)
2021 2.407.000 4.657.000 | Deckung aus Inv.-
MalRnahme 4711
2022 2.000.000 2.000.000
Summe 6.087.000 8.337.000
Teilergebnisplan
NI Bezeichnun Haush.- Betrag Bemerkungen
—— DEzelchnung jahr €
Produktgruppe 0111 |Immobilienmanagement
Zeile 13 Aufwendungen fur Sach- und | 2023 ff. 131.610 | Folgeaufwand
Dienstleistungen
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen 2023 ff. 125.750 | Folgeaufwand
Produktgruppe 1601 |Allgemeine Finanzwirtschaft
Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanz- | 2023 ff. 125.060 | Folgeaufwand
aufwendungen
Summe aller Aufwendungen/Saldo 382.420

Die Deckung der zusatzlichen Belastungen in Hoéhe von 2.250.000,00 € erfolgt aus Minderauszahlun-
gen in der Produktgruppe 0301, InvestitionsmaRnahme 4711 ,Neu- bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-
Gymnasium® im Haushaltsjahr 2021. Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 beschlossen, dass
das Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium am Standort SonnenstralRe verbleibt und ein Teil des Ge-
baudes saniert sowie wesentliche Gebaudeteile abgerissen und neu errichtet werden. Fir die Dauer
der BaumalRnahme soll die Immobilie CoerdestralRe 60 (Teilstandort Anne-Frank-Berufskolleg/ ehem.
ESPA-Berufskolleg) genutzt werden. Dies setzt jedoch eine alternative Losung fir das Anne-Frank-
Berufskolleg voraus, die in keinem Fall 2021 hergestellt sein wird. Die bei der InvestitionsmalRnahme
4711 ,Neu- bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymnasium fir 2021 veranschlagten Mittel kénnen deshalb
in der erforderlichen Hohe von 2.250.000,00 € als Deckung der Mehrkosten fir die Kreuzschule ein-
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gesetzt werden. Die Veranschlagung fur die Sanierung/ den Neubau des Johann-Conrad-Schlaun-
Gymnasiums wird im Rahmen der Haushaltsplanentwurfe der Folgejahre entsprechend der tatsachli-
chen Entwicklung angepasst, sobald konkrete Aussagen zum Umsetzungszeitpunkt und zum Finan-
zierungsbedarf vorliegen.

Die Folgelastenberechnung wird zur Kenntnis genommen (Anlage 6)

Begrindung:
Bisherige Beschlisse:

Der Rat der Stadt Minster hat in seiner Sitzung am 13.12.2017 mit der Vorlage V/0845/2017/1 dem
Ausbau der Kreuzschule zur vollen 3-Zigigkeit zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, zur
Vergabe der Architektenleistungen ein Vergabeverfahren mit vorgeschaltetem Wettbewerbsverfahren
vorzubereiten.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 04.07.2018 mit der Vorlage
V/0372/2018/1 beschlossen, zur Erlangung eines Vorplanungskonzeptes fir die Erweiterung der
Kreuzschule zur 3-Ziigigkeit einen nichtoffenen Architektenwettbewerb nach der RPW 2013 (Richt-
linie fur Planungswettbewerbe) durchzufuhren.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 09.10.2019 mit der Vorlage V/0645/2019
dem Ergebnis des Wettbewerbs fiir Architekten fir die Erweiterung der Kreuzschule zugestimmit.

Die Verwaltung wurde beauftragt, die Entwurfsplanung einschl. Kostenberechnung auf der Grundlage
der Angebotsplanung des Architekturbiiros Krych & Tombrock aus Minster zu erstellen und den
Baubeschluss herbeizufiihren.

Zu 1: Planung

Auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses wurde die Entwurfsplanung des Architekturbiiros Krych
& Tombrock aus Munster mit dem Amt fir Schule und Weiterbildung, den beteiligten Fachamtern, den
beauftragten Planungsbiros und in Abstimmung mit der Schulleitung weiterentwickelt. Insbesondere
wurden alle R&ume mit den Fachamtern und -planern fir eine multifunktionale Nutzung optimiert.
(Anlage 1.1 -1.8).

Bei dem Gebaude handelt es sich um einen zur Hoyastral3e ausgerichteten dreigeschossigen Neu-
bau, der im 1. Obergeschoss zum Schulhof zuriickspringt und sich mit dem Bestand in GréRe und
Gestalt in das bestehende stadtebauliche Ensemble um die Kreuzkirche integriert. Der neue Baukor-
per schlie3t die Licke dreigeschossig zum stadtischen StralRenraum. Die orthogonale Ausrichtung
zum bestehenden Schulgebaude lasst dabei die Eigenstandigkeit und Besonderheit der Schule er-
kennbar und starkt die Adressbildung. Durch die zum Innenhof abgestufte Geschossigkeit entsteht
ein maf3stablich angepasster Schulhof. Die AuRenrdume bieten dort neue Raumzonen fiir groR3zlgige
Spiel- und Platzgestaltungen mit unterschiedlichen Qualitaten. Die Erweiterung wird in den beiden
oberen Geschossen mit dem bestehenden Hauptgebaude verbunden. Die Anlieferung der Mensa
erfolgt unabhangig von den Zugangen der Schule von der HoyastralRe und die Schiiler und Lehrer
erreichen das Schulgelande Uber die gewohnten Wege von der Nord-, Hoya- und Kampstraf3e.

Neben der Mensa und Kiiche sind im Erdgeschoss u.a. ein Mehrzweckraum und in den oberen Ge-
schossen 6 padagogisch nutzbare Raume geplant, die nach Bedarf sowohl als Klassenraum als auch
als Betreuungsraume fir die OGS genutzt werden kdnnen. Im Altbau werden zudem erforderliche
Biros und Differenzierungsraume in kleinerem Umfang umgebaut und hergerichtet. Der Erweite-
rungsbau ist wie das Bestandsgebaude brandschutztechnisch als klassische ,Flurschule vorgese-
hen. Samtliche schulisch genutzten Raume werden im Sinne des in Planung befindlichen Digitalpak-
tes vorgerustet.

Die Mensa mit Kiiche erfillt die Anforderung an einen autarken von der Schule entkoppelten Betrieb.
Die Anlieferung der angesiedelten Kiche erfolgt Uber die HoyastralRe und endet in einem kleinen
Wirtschaftshof, um die Schulhofflachen nicht befahren zu missen.
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Die Mensa ist grof3ziigig verglast, um eine Beziehung des Innen- und Auf3enraumes zu ermdglichen.
Ein wichtiger Aspekt ist, dass mit der Mensa im Erdgeschoss ein multifuktional zu nutzender Raum
geschaffen wird, der sowohl der Schule als auch dem Stadtteil zur Verfigung steht.

Mit dem Erweiterungsbau wird die gesamte Schule barrierefrei tGber einen Aufzug, der im Treppenau-
ge der Treppenanlage des Altbaus vorgesehen ist, erschlossen. Mit der Anordnung des Aufzugs im
Bestandsgebaude ist sowohl die Barrierefreiheit fir den Erweiterungsbau als auch fur den Altbau si-
chergestellt.

Das Geb&aude wird in Massivbauweise errichtet. Fur die Aul3enwande der Erweiterung ist eine zwei-
schalige Konstruktion mit Verblendmauerwerk und Holz-Alu-Fenster mit Dreifachverglasung und ei-
nem auf3enliegenden Sonnenschutz vorgesehen.

Die Flachdacher sollen eine extensive Begriinung (Ratsbeschluss V/0705/2018/2) erhalten und mit
einer PV-Anlage ausgestattet werden.

Im Bestandsgebaude der Schule werden einige Bereiche der Verwaltung und Klassenrdume an die
neuen Anforderungen der Dreizligigkeit angepasst. Die zurzeit im Klassentrakt angeordnete Mittags-
verpflegung wird zuriickgebaut und fur Unterrichtszwecke bzw. Betreuungsrdume hergerichtet.

Im Zuge der BaumalRnahme muss der Altbau insbesondere im Treppenhaus brandschutztechnisch
entsprechend den heutigen Vorgaben ertlichtigt werden.

Die Stellplatze am Standort der Kreuzschule bleiben in Lage und Anzahl unverandert vorhanden.

Das Schulgebaude und auch die technischen Ausstattungen entsprechen den Anforderungen der
Gebdaudeleitlinien der Stadt Minster.

Mit dem Erweiterungsbau werden ca. 1530 gm Neubauflachen (Bruttogeschossflachen) realisiert.

Die Entwurfsplanung wird in der Anlage 1.1 -1.8 ausfuhrlich dargestellt.

Die Freiflachen werden nach den Planen des Amtes fir Grinflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit der
Stadt Minster gestaltet und ausgefthrt. Die Herrichtung des Grundstiicks und der AufRenanlagen mit
den Fahrradstellplatzen entspricht dem Bedarf der dreizligigen Grundschule. Zur Planung und Aus-
fuhrung der Freiflachen wird mit gesonderter Vorlage ein Baubeschluss herbeigefihrt.

Zu 2: Checkliste bautkologische Kriterien

Die anliegende Checkliste flr den Erweiterungsbau (Anlage 2) gibt Auskunft tber die energetische
Qualitat und die baubiologischen Kriterien des geplanten Baukorpers.

Zu 3: Photovoltaikanlage und Griindach auf dem Erweiterungsbau

Bezugnehmend auf die am 12.12.2018 beschlossene Vorlage V/0668/2018 ,Umsetzung von Klima-
schutzmalRnahmen in stadtischen Gebauden“ wurde die Verwaltung beauftragt, die Umsetzung von
Malnahmen zur Energieeinsparung verstarkt fortzusetzen. Somit wird das Flachdach des Schulge-
baudes mit einer Photovoltaikanlage in Kombination mit einem Griindach ausgestattet. Hiermit wird
die Vorgabe der Vorlage V/0705/2018/2 umgesetzt, in der der Rat beschlossen hat, dass zum Neu-
bau von Schulgebauden/-Sporthallen alle Mdglichkeiten zur extensiven Begriinung von Schuldachern
genutzt werden sollen. Die Dachbegrinung leistet durch ihre Fahigkeit, CO2 zu speichern, ebenfalls
einen Beitrag zur Erfullung der Klimaschutzziele (Masterplans 100% Klimaschutz) der Stadt Minster.
Die Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem Gebaude ist zudem ein effektiver Beitrag zum Klima-
schutz und zudem wirtschaftlich sinnvoll.

Zu 4: Bericksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderungen

Bei der Planung des Erweiterungsbaus werden die Vorgaben der DIN 18040 eingehalten. Die Haupt-
zugange des Erweiterungsbaus sind barrierefrei und ebenerdig zum Schulhof. Die doppelten Ein-
gangsturen werden als Drehfliigeltiren mit Antrieb ausgefuhrt. Die barrierefreie ErschlieRung inner-
halb des Gebaudes ist durch den Einbau eines Aufzuges im Altbau gewahrleistet und somit ist die
Barrierefreiheit flr den Erweiterungsbau und auch fur das vorhandene Schulgeb&ude sichergestellt.

Im Erdgeschoss befindet sich eine WC-Anlage mit einem barrierefreien WC und ist somit an die fir

den Stadtteil 6ffentlich nutzbare Veranstaltungsflache der Mensa im Eingangsbereich der Schule an-
geordnet. Induktionsschleifen sind fur den Speiseraum sowie fur den Mehrzweckraum und einen Un-
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terrichtsraum pro Etage vorgesehen. Die Wege zwischen Schulgebaude und dem Erweiterungsbau
werden durch den Verbindungsgang im 1.und 2.0G lberdacht.

Die Planung sollte am 22.04.2020 dem ,Runden Tisch — Barrierefreies Bauen® vorgestellt werden.
Aufgrund der durch die Corona-Pandemie nicht durchfiihrbaren Sitzung wird die Planung im Rahmen
der Vorlagenkette in der Kommission zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen beraten (Anla-
ge 3).

Zu 6: Weiteres Vorgehen

Der Baubeginn erfolgt aufgrund intensiver Planungs- und Kostenabstimmungen nach derzeitigem
Stand im II. Quartal 2021. Die Fertigstellung der MaRnahme ist zum Schuljahr 2022/23 vorgesehen.
Die v. g. Zeiten bericksichtigen keine ggf. durch die Corona-Pandemie entstehenden Verzdgerungen.

Zu ll: Finanzielle Auswirkungen

Die angefligte Kostenzusammenstellung fasst die Ergebnisse der Kostenermittiung nach DIN 276 des
Biros Krych & Tombrock, der Fachplaner und Fachadmter zusammen und gliedert sich nach den ent-
sprechenden Kostengruppen.

Gemal der Kostenberechnung entstehen Investitionskosten in Héhe von rund 8.337.000,00 € fir den
Erweiterungsbau und Umbauarbeiten im Bestand der Grundschule. Die geschatzten Kosten zum
Zeitpunkt des Errichtungsbeschlusses in Hohe von 6.087.000,00 € erhéhen sich um ca. 2.250.000
Mio.€.

Die Differenz zu dem bisher bereitgestellten Kostenbudget schliisselt sich wie folgt auf:

Bisher bereitgestelltes Budget Stand 2017 6.087.000,00 €
Kostenberechnung Blro Krych & Tombrock gerun- 6.073.800,00 €
det ohne Mehraufwendungen

Padagogisches Kgnzept; Erweiterte Planungsan- 230.000,00 €
forderungen; BSK;

Entwurfsbedingte Auswirkungen (Ergebnis des 190.000,00 €
Wettbewerbs)

Mafl3nahmen aus politischen Beschliissen 132.000,00 €
wie Photovoltaikanlage und extensives Griindach

Mehrflachen fir Au3enanlagen; (Kampstral3e zur

Umsetzung der neuen Stellplatzsatzung) 260.000,00 €
Anteiliges Honorar fur zusatzliche MaRnahmen 203.000,00 €
Sicherheitsbudget 10% 715.000,00 €
Preisindexsteigerung 6% fur 2 Jahre 815.000,00 €
Gesamtsumme gerundet 8.337.000,00 €
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Begrindung:

Die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel in Hohe von 6.087.000 € wurden im Jahr 2017 berechnet
unter Zugrundelegung einer Preissteigerung von 2,7% Uber einen Zeitraum von 4 Jahren bis 2021.
Die aktuelle Kostenberechnung in Héhe von 6.073.000,00 € bzw. insgesamt 8.337.000 € beinhaltet
die abgestimmte Entwurfsplanung unter Berlicksichtigung des Raumprogramms, das sowohl der
Machbarkeitsstudie, als auch dem Architektenwettbewerb zugrunde lag.

Erganzend zu der Kostenberechnung auf Basis des Standes des Errichtungsbeschlusses enthalt die
Kostenberechnung zusatzliche Pakete von erforderlichen Malinahmen, die zum Errichtungsbeschluss
noch nicht bekannt waren.

Das Paket beinhaltet u. a. folgende Mal3nahmen:

1. Erweiterte Planungsanforderungen, Brandschutz und padagogisches Konzept:

Eine Kostensteigerung in Hohe von 230.000,00 € ist zum einen auf aktuelle Planungsanforderun-
gen fur den Brandschutz zurtickzufiihren und zum anderen auf das padagogische Konzept. Der
Altbau und der Erweiterungsbau werden brandschutztechnisch gemeinsam betrachtet und ein
Brandschutzkonzept fur den Standort erstellt. Im Altbau sind fir das Treppenhaus und angrenzen-
de Flure brandschutztechnische Ertiichtigungen erforderlich, um den Anforderungen zu entspre-
chen.

Das padagogische Konzept sieht vor, alle Raume, sowohl Klassenrdume als auch Betreuungs-,
und Mehrzweckraume fir eine multifunktionale Nutzung padagogisch herzurichten. Somit erfolgt in
den Raumen des Neubaus die Vorrustung des Digitalpaktes fiir Medientechnik und samtliche pa-
dagogisch genutzten Raume werden mit Garderoben, Waschbecken und einer Liftung ausgestat-
tet.

2. Entwurfsbedingte Auswirkungen:

Eine weitere Kostenerhéhung in Hohe von ca. 190.000,00 € ist entwurfsbedingt begriindet. Fur die
Kiiche ist entwurfsbedingt ein zusétzlicher Aufzug ins UG erforderlich. Die Mensa ist stiitzenfrei
gehalten, wird mit einer Leinwand und Beamer ausgestattet und ist multifunktional auch fir auf3er-
schulische Veranstaltungen nutzbar. Aus denkmalpflegerischer Sicht ist flr das Treppenhaus im
Altbau ein Glasaufzug vorzusehen. Das Preisgericht hat in seiner Sitzung am 15.05.2019 den
Entwurf des Architekturbiros Krych & Tombrock auf Platz 1 gesetzt.

3. Umsetzung von MalBRhahmen durch politische Beschliisse nach Errichtungsbeschluss:

Das Flachdach der Grundschule wird im Sinne der am 12.12.2018 beschlossenen Vorlage
V/0668/2018, ‘'Umsetzung von Klimaschutzmalnahmen in stadtischen Gebauden' mit einer Pho-
tovoltaik-Anlage, die eine Gesamtleistung von ca. 10 kWp aufweist und mit einem Griindach kom-
biniert ausgestattet.

Mit Inkrafttreten der neuen Landesbauordnung zum 1.1.2019 sind umfangreichere Vorgaben in
Bezug auf die Férderung zur Inklusion zu berlcksichtigen und werden umgesetzt, wie z.B. erwei-
terte Installation von Hdorschleifen in Klassen- und Mehrzweckraumen. Diese zusatzlichen Maf3-
nahmen belaufen sich auf ca. 132.000,00 €.

4. Grundsticksspezifischen Mehraufwendungen:

Durch erforderliche Mal3nahmen fir die Auf3enanlagen sind ca. 260.000,00 € in der Kostenerho-
hung veranschlagt. Aufgrund der neuen Stellplatzsatzung fiur Fahrradstellplatze sind weitere Fla-
chen an der KampstralRe und Flachen fur die Anlieferung herzurichten, die zunachst nicht vorge-
sehen waren. Insgesamt werden ca.1090 gm zusétzlich hergerichtet.

Durch die aktuelle Ausschreibungssituation fur den Garten- und Landschaftsbau entstehen nach
Angaben des Amtes fur Grunflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit allein in der Kostengruppe 500
Mehrkosten in H6he von 101.000,00 €. Weiter sind in dieser Kostengruppe entgegen der Annahme
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zum Errichtungsbeschluss Honorarkosten erforderlich. Fir die Planung der AufRenanlagen wird ein
gesonderter Baubeschluss durch das Amt fur Grinflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit eingehoilt.

5. Anteilige Honorarkosten:
Fur die vorgenannten MalBhahmen ergeben sich anteilige Honorarkosten in Héhe von ca.
203.000,00 €.

6. Preisindexsteigerung und Berlcksichtigung der Konjunkturlage

Mit rund. 715.000,00 € ist ein Teil der Kostenerhéhung gegenuber der Kostenermittlung zum Er-
richtungsbeschluss (V/0845/2017/1) auf die Preisindexsteigerung (Baukonjunktur) von 6% p.a. fur
die Jahre 2021 und 2022 und einem Sicherheitszuschlag in H6he von 10 %, ca. 815.000,00 € auf-
grund der aktuellen Entwicklung der Baupreise zurtickzuftihren. Die bisher bereitgestellten Haus-
haltsmittel in Hohe von 6,087 Mio. € wurden im Jahr 2017 berechnet unter Zugrundelegung einer
damals angenommenen Preissteigerung von 2,7% uber einen Zeitraum von 4 Jahren bis 2021. Die
Preissteigerung muss angepasst werden, da dies der aktuellen Konjunkturlage bis zur Fertigstel-
lung der Maflinahme entspricht.

Fur das Gesamtprojekt entstehen unter Berlicksichtigung der zusatzlichen MalRnhahmenpakete Ge-
samtkosten von 8.337.000,00 €.

Der Kostenkennwert fir die Bauwerkskosten (Kostengruppe 300 und 400) bezogen auf die Bruttoge-
schossflache von 1.530 gm flr den Erweiterungsbau betragt 2.060,00 € /gm BGF.

Fur den Altbau liegt der Kostenkennwert bezogen auf die zu bearbeitende Flache von ca. 400 gm bei
1.215,00 €

Planungsdaten fiir die Erweiterung der Kreuzschule:

Neubau: Altbau:
BGF (Bruttogrundflache): 1.530 mz BGF (Bruttogrundflache): 400 m2
Kostenkennwert: 2.060,00 €/m? Kostenkennwert: 1.215,00 €/gm

Der Altbau hat bezogen auf seine Flache einen tberdurchschnittlich hohen Technikanteil (Aufzug und
brandschutztechnische Ertlichtigungen).

Der Kostenkennwert fir den Erweiterungsbau liegt damit bezogen auf den BKI Mitte-Oben-Wert fur
die BGF niedriger und entspricht der derzeitigen Konjunkturlage.

Im Vergleich dazu die Standardbewertungen:

Kostenkennwert Mitte-Oben: 2.250 €/gm (BGF)

Der fir den Erweiterungsbau ermittelte Kostenkennwert von 2.060,00 € fir die BGF liegt somit unter-
halb des Mitte-Oben-Standardwertes des BKI.

I.V.

gez.

Matthias Peck

Stadtrat

Anlagen:

Anlage A

Anlage 1.1 -1.8 Entwurfsplanung des Architekturbiros Krych &Tombrock, Minster
Anlage 2 Checkliste ,Nachhaltiges Bauen“ Erweiterung der Kreuzschule
Anlage 3 Dachaufsicht mit PV-Anlage und Grindach

Anlage 4 Barrierefrei Konzept/Design fir alle

Anlage 5 Kostenberechnung nach DIN 276

Anlage 6 Folgekostenberechnung

V/0448/2020



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Text98
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

